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Gericht 

OGH 

Rechtssatznummer 

RS0084319 

Entscheidungsdatum 

27.03.1990 

Geschäftszahl 

10ObS97/90; 10ObS29/19s 

Norm 

ASVG §255 Abs3 Ca 

Rechtssatz 

Bei Prüfung, ob ein Versicherter in der Lage ist, die Lohnhälfte zu erzielen, kommt es nicht auf das von 
ihm bisher bezogene Einkommen an. Es ist vielmehr das vor ihm im Verweisungsberuf erzielbare 
Einkommen dem von einem gesunden Versicherten in diesem Beruf erzielbaren Einkommen 
gegenüberzustellen. 

Entscheidungstexte 

TE OGH 1990-03-27 10 ObS 97/90 

TE OGH 2019-03-26 10 ObS 29/19s 
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